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Wertpapierkennnummer 692500 

  

Eindeutige Kennung des Ereignisses: pittler_oHV2026 

 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 
 
 

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu unserer  

ordentlichen Hauptversammlung  

ein, die am  

Dienstag, den 14. Juli 2026, um 09:00 Uhr (MESZ), 

stattfindet. 

Die Hauptversammlung wird auf Grundlage von § 13 Abs. 4 der gültigen Satzung der Gesell-

schaft gemäß § 118a Aktiengesetz („AktG“) in der Form einer virtuellen Hauptversammlung 

ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abgehalten. Die gesamte 

Hauptversammlung wird für unsere ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre live im Internet 

übertragen. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre erfolgt ausschließlich im Wege der 

(elektronischen) Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft be-

nannten Stimmrechtsvertreter. Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist 

Friedrich-Ebert-Anlage 3, 60327 Frankfurt am Main. Eine physische Präsenz der Aktionäre und 

ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver-

treter) am Ort der Hauptversammlung ist ausgeschlossen. 

Zu weiteren Einzelheiten der Einberufung, insbesondere zu den Voraussetzungen für die An-

meldung, Teilnahme und die Ausübung der Aktionärsrechte, siehe nachfolgend unter 

„IV. Weitere Angaben zur Einberufung“.  
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I. Tagesordnung 

1. Vorlage des festgestellten und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des 

Abschlussprüfers versehenen Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2025, des gebil-

ligten und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

versehenen Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts für das 

Konzerngeschäftsjahr 2025 einschließlich des Berichts des Aufsichtsrats sowie des er-

läuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach den §§ 289a, 315a HGB 

Die vorgenannten Unterlagen können im Internet unter www.pittler-maschinenfab-

rik.de/investor-relations/hauptversammlungen/ eingesehen werden. Ferner werden die 

Unterlagen den Aktionären während der Hauptversammlung unter der vorgenannten 

Internetadresse zugänglich gemacht und erläutert. 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzern-

abschluss am 15. April 2026 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Dem-

entsprechend ist zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung durch die 

Hauptversammlung erforderlich. 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2025 in 

Höhe von EUR 1.900.474,52 auf neue Rechnung vorzutragen. 

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung erteilt. 

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung erteilt: 

4.1  Josef Preis 

4.2 Dr. Steen Rothenberger 

4.3 Dr. Sven Rothenberger 

4.4 Regina Libowski  
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Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Ent-

lastung der Mitglieder des Aufsichtsrats entscheiden zu lassen. 

5. Wahl des Abschlussprüfers und des Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichtserstattung 

Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf den Vorschlag des Prüfungsausschusses – vor, 

folgenden Beschluss zu fassen: 

Zum (i) Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das am 31. Dezember 2026 endende 

Geschäftsjahr sowie (ii) Prüfer für die Nachhaltigkeitsberichterstattung für das am 

31. Dezember 2026 endende Geschäftsjahr – vorausgesetzt, dass der nationale Gesetz-

geber eine Bestellung durch die Hauptversammlung hierfür vorsieht – wird die Nexia 

GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf ge-

wählt. Dies umfasst auch die Wahl zum Prüfer für eine prüferische Durchsicht von Zwi-

schenfinanzberichten, die vor der nächsten ordentlichen Hauptversammlung aufgestellt 

werden, soweit die prüferische Durchsicht solcher Zwischenfinanzberichte beauftragt 

wird. 

Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher Ein-

flussnahme durch Dritte ist und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten beschränkende 

Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über spezifische Anforderungen an die 

Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des 

Beschlusses 2005/909/EG der Kommission („EU-Abschlussprüferverordnung“) aufer-

legt wurde. 

6 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts 

Nach dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) haben 

Vorstand und Aufsichtsrat jährlich gemäß § 162 AktG einen Vergütungsbericht zu erstel-

len und der Hauptversammlung gemäß § 120a Abs. 4 AktG zur Billigung vorzulegen.  

Der Vergütungsbericht wurde gemäß § 162 Abs. 3 AktG vom Abschlussprüfer daraufhin 

geprüft, ob die gesetzlich geforderten Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht 

wurden. Der Vermerk über die Prüfung des Vergütungsberichts ist dem Vergütungsbe-

richt beigefügt. 

Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 und der Vermerk über dessen Prü-

fung durch den Abschlussprüfer sind vom Tag der Einberufung an auf der Internetseite 

der Gesellschaft unter  

https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/verguetung/#pdc-461-194 
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zugänglich. Der Vergütungsbericht samt Prüfungsvermerk wird dort auch während der 

Hauptversammlung zugänglich sein. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den nach § 162 AktG 

erstellten und geprüften Vergütungsbericht der Pittler Maschinenfabrik Aktiengesell-

schaft für das Geschäftsjahr 2025 gemäß § 120a Abs. 4 AktG zu billigen. 

IV. Weitere Angaben zur Einberufung 

1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte  

Die Gesamtzahl der Aktien beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversamm-

lung 2.452.130 Stück. Sämtliche ausgegebenen Aktien gehören derselben Aktiengattung 

an. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einbe-

rufung keine eigenen Aktien. Daher beträgt die Gesamtzahl der teilnahme- und stimm-

berechtigten Stückaktien zum Zeitpunkt der Einberufung 2.452.130.  

2. Virtuelle Hauptversammlung 

Gemäß § 13 Abs. 4 der gültigen Satzung der Gesellschaft hat der Vorstand der PITTLER 

Maschinenfabrik Aktiengesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, 

eine Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmäch-

tigten als virtuelle Hauptversammlung abzuhalten. Hierdurch soll Reiseaufwand der Ak-

tionäre vermieden und einem größeren Kreis von Aktionären die Teilnahme an der 

Hauptversammlung ermöglicht werden. Eine physische Teilnahme der Aktionäre oder 

ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) ist 

daher ausgeschlossen. 

Die gesamte Hauptversammlung wird am 14. Juli 2026 ab 09:00 Uhr (MESZ) für ord-

nungsgemäß angemeldete Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten live im Internet über 

das HV-Portal übertragen.  

Das HV-Portal ist ab 24:00 Uhr (MESZ) am 23. Juni 2026, für ordnungsgemäß angemel-

dete Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten erreichbar. 

Das Recht der Aktionäre, die Hauptversammlung im Internet zu verfolgen, sowie die 

Rechte der Aktionäre in der Hauptversammlung, einschließlich der Voraussetzungen für 

ihre Ausübung – entweder durch den Aktionär selbst oder einen von ihm Bevollmäch-

tigten –, werden in dieser und den nachfolgenden Ziffern näher beschrieben. 

Das passwortgeschützte HV-Portal ist unter 
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https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/ erreich-

bar. 

Sämtliche Zeitangaben in dieser Einberufung beziehen sich auf die mitteleuropäische 

Sommerzeit (MESZ). Dies entspricht mit Blick auf die koordinierte Weltzeit (UTC) dem 

Verhältnis UTC = MESZ minus zwei Stunden. 

3. Voraussetzungen für die Ausübung der Aktionärsrechte, Anmeldeverfahren und Nach-

weisstichtag 

Zur Ausübung der Aktionärsrechte, insbesondere des Stimmrechts, sind gemäß § 14 der 

Satzung der PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft nur diejenigen Aktionäre be-

rechtigt, die sich rechtzeitig angemeldet und ihre Berechtigung zur Teilnahme und zur 

Ausübung des Stimmrechts nachgewiesen haben. Die Anmeldung und einer der beiden 

nachfolgend beschriebenen Nachweise der Berechtigung müssen der Gesellschaft spä-

testens bis zum Ablauf des 07. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ), unter der nachstehenden 

Postanschrift oder E-Mail-Adresse zugehen: 

PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft  
c/o GFEI HV GmbH 
Ostergrube 11 
30559 Hannover 
Deutschland 
 
E-Mail: hv@gfei.de  
 

Den Aktionären stehen nach § 14 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft die folgenden 

Möglichkeiten offen, ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und 

zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen:  

Der Nachweis kann durch einen in Textform (§ 126b BGB) erstellten besonderen Nach-

weis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungs-

institut erbracht werden. Ein Nachweis gemäß § 67c Abs. 3 AktG ist stets ausreichend. 

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Geschäftsschluss des 22. Juni 2026, 

24:00 Uhr (MESZ) (Nachweisstichtag), beziehen.  

Lassen Aktionäre ihre Aktien auf den Geschäftsschluss des 22. Juni 2026, 24:00 Uhr 

(MESZ), nicht in einem von einem Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut geführten 

Depot verwahren, kann der Nachweis ihres Anteilsbesitzes in Textform (§ 126b BGB) 

auch von der Gesellschaft sowie von innerhalb der Europäischen Union ansässigen No-

taren, Wertpapiersammelbanken oder Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstituten aus-

gestellt werden. Auch dieser Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Geschäfts-

schluss des 22. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Nachweisstichtag), beziehen.  
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Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Ausübung der Aktionärsrechte als Aktionär nur, 

wer einen der Nachweise zum Nachweisstichtag erbracht hat. Die Gesellschaft ist be-

rechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises einen geeigneten 

weiteren Nachweis zu verlangen. Wird der Nachweis nicht oder nicht in gehöriger Form 

erbracht, kann die Gesellschaft den Aktionär zurückweisen.  

Mit dem Verstreichen des Nachweisstichtags oder der Anmeldung zur Hauptversamm-

lung geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Insbesondere 

haben Aktienveräußerungen nach dem Nachweisstichtag für Inhalt und Umfang der in 

dieser Hauptversammlungseinladung beschriebenen Aktionärsrechte des bisherigen Ak-

tionärs keine Bedeutung. Entsprechendes gilt für den Zuerwerb von Aktien nach dem 

Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und 

erst danach Aktionär werden, stehen Aktionärsrechte nicht zu, d.h. sie sind weder teil-

nahme- noch stimmberechtigt. Der Nachweisstichtag hat zudem keine Bedeutung für 

eine etwaige Dividendenberechtigung. 

Nach fristgerechtem Eingang der Anmeldung und des Nachweises über den Anteilsbesitz 

wird den Aktionären bzw. den von ihnen benannten Bevollmächtigten von der Anmel-

destelle ihre Stimmrechtskarte mit den jeweiligen individuellen Zugangsdaten für das 

passwortgeschützte HV-Portal unter 

https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/ 

übersandt.  

Um den rechtzeitigen Erhalt ihrer Stimmrechtskarte sicherzustellen, bitten wir die Akti-

onäre, frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteils-

besitzes Sorge zu tragen. 

4. Verfahren für die Stimmabgabe und Stimmrechtsvertretung 

4.1 Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre können ihr Stimmrecht im Wege der (elektro-

nischen) Briefwahl ausschließlich über das passwortgeschützte HV-Portal unter  

https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/ 

abgeben, ändern oder widerrufen, und zwar bis zum Beginn der Abstimmung am Tag 

der Hauptversammlung (Dienstag, 14. Juli 2026). 

4.2 Aktionäre, die ihr Stimmrecht nicht persönlich ausüben wollen, können hiermit auch ei-

nen hierzu bereiten Bevollmächtigten, z.B. ihre depotführende Bank, ein sonstiges Kre-

ditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl, betrauen. 

Auch in diesem Fall bedarf es der ordnungsgemäßen, in Ziffer 3 näher beschriebenen 
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Anmeldung und der ordnungsgemäßen Übersendung des Nachweises des Anteilsbesit-

zes durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten.  

Vollmachten können elektronisch über das passwortgeschützte HV-Portal unter 

https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/ 

oder in Textform (§ 126b BGB) durch Erklärung gegenüber dem zu Bevollmächtigenden 

oder gegenüber der Gesellschaft erteilt werden.  

Für die Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft und die Übermittlung des Nach-

weises einer gegenüber dem Bevollmächtigten erklärten Bevollmächtigung stehen bis 

Montag, den 13. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ) folgende Postanschrift und E-Mail-Adresse 

zur Verfügung 

PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft  
c/o GFEI HV GmbH 
Ostergrube 11 
30559 Hannover 
Deutschland 
E-Mail: hv@gfei.de  
 

sowie für die Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft und die Stimmabgabe 

durch den Bevollmächtigten bis zum Beginn der Abstimmung am Tag der Hauptver-

sammlung (Dienstag, 14. Juli 2026) das passwortgeschützt HV-Portal unter 

https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/ 

Bei der Bevollmächtigung von Intermediären, also z.B. Kreditinstituten oder – soweit sie 

diesen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellt sind – Aktionärsvereinigungen, Stimm-

rechtsberatern und Personen, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Aus-

übung des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbieten, können Besonderheiten 

gelten; die Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu Bevoll-

mächtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der 

Vollmacht abzustimmen. 

4.3 Für den Widerruf oder die Änderung einer Vollmacht gelten die vorangehenden Absätze 

entsprechend.  

4.4 Nach der Anmeldung werden den Aktionären Stimmrechtskarten übersandt, die auch 

eine Vollmachtserteilung enthalten. Ein Vollmachtsformular wird den Aktionären auch 

jederzeit auf Verlangen zugesandt und ist außerdem im Internet unter  

https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/ 
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abrufbar. Die Aktionäre werden gebeten, Vollmacht vorzugsweise über das passwortge-

schützte HV-Portal unter 

https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/ 

oder mittels des von der Gesellschaft zur Verfügung gestellten Vollmachtsformulars zu 

erteilen. 

4.5 Im Übrigen bieten wir unseren Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten an, sich durch 

Stimmrechtsvertreter der PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft vertreten zu las-

sen, die das Stimmrecht gemäß den Weisungen der Aktionäre ausüben. Auch in diesem 

Fall bedarf es der in Ziffer 3 näher beschriebenen ordnungsgemäßen Anmeldung und 

der ordnungsgemäßen Übersendung des Nachweises des Anteilsbesitzes durch den Ak-

tionär. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind ausschließlich berechtigt, auf-

grund erteilter Weisungen abzustimmen. Ihnen sind daher neben der Vollmacht zusätz-

lich Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu erteilen. Ohne eine ausdrückliche 

und eindeutige Weisung zu den einzelnen Gegenständen der Tagesordnung werden sie 

das Stimmrecht nicht ausüben. Aktionäre, die den Stimmrechtsvertretern der Gesell-

schaft Vollmacht und Weisungen erteilen wollen, werden gebeten, hierzu das passwort-

geschützte HV-Portal unter 

https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/ 

oder die ihnen übersandte Stimmrechtskarte zu verwenden. Alternativ wird ein Voll-

machts- und Weisungsformular den Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten auch jeder-

zeit auf Verlangen zugesandt und ist außerdem im Internet unter 

https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/ 

abrufbar.  

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen der Ge-

sellschaft elektronisch über das passwortgeschützte HV-Portal unter 

https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/ 

oder unter der oben unter Ziffer 4.2 für die Vollmachtserteilung angegebenen Postan-

schrift oder E-Mail-Adresse jeweils bis zu den oben unter Ziffer 4.2 genannten Zeitpunk-

ten zugehen. Entsprechendes gilt für die Änderung oder den Widerruf von Vollmacht 

und Weisungen. Entscheidend ist jeweils der Eingang bei der Gesellschaft. 

Informationen zur Stimmrechtsvertretung stehen unseren Aktionären auch im Internet 

unter  
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https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/  

zur Verfügung. 

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, so 

gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende 

Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung. 

Bitte beachten Sie, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter keine 

Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, 

zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegenneh-

men und dass sie auch nicht über die Abstimmung von Anträgen zur Verfügung stehen, 

zu denen es keine in dieser Einberufung bekannt gemachten Beschlussvorschläge gibt. 

5. Rechte der Aktionäre 

5.1 Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß § 122 

Abs. 2 AktG 

Aktionäre, deren Anteile zusammen mindestens den zwanzigsten Teil des Grundkapitals 

oder den anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 500.000 (das entspricht 500.000 

Stückaktien) erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung ge-

setzt und bekanntgemacht werden (§ 122 Abs. 2 AktG). Jedem neuen Gegenstand muss 

eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an 

den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage 

vor der Hauptversammlung (wobei der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen ist), also bis 

zum Ablauf des 13. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Bitte richten Sie entspre-

chende Verlangen an folgende Adresse: 

Vorstand der PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft 
Friedrich-Ebert-Anlage 3,   
60327 Frankfurt am Main 

Für die Fristwahrung ist der Eingang des Antrags bei der Gesellschaft entscheidend. Die 

Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des 

Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entschei-

dung des Vorstands über den Antrag halten. 

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits 

mit der Einberufung bekannt gemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlan-

gens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und gemäß § 121 Abs. 4a AktG solchen Me-

dien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass 

sie die Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außer-

dem unter der Internetadresse  



 - 10 - 

https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/ 

bekannt gemacht und den Aktionären mitgeteilt. Die geänderte Tagesordnung wird fer-

ner gemäß § 125 Abs. 1 S. 3 AktG mitgeteilt. 

5.2 Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3, 

126 Abs. 1 und 127 AktG 

Aktionäre können der Gesellschaft Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand 

und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sowie Wahlvor-

schläge übersenden.  

Gegenanträge sind unter Angabe des Namens des Aktionärs und einer etwaigen Begrün-

dung schriftlich oder per E-Mail an die nachstehende Postanschrift oder E-Mail-Adresse 

zu richten: 

PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft 
Friedrich-Ebert-Anlage 3,  
60327 Frankfurt am Main 
E-Mail: mh@pittler-maschinenfabrik.de 

Die Gesellschaft macht gemäß § 126 Abs. 1 AktG zugänglich zu machende Gegenanträge 

zu den Vorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat zu den Punkten der Tagesordnung 

einschließlich des Namens des Aktionärs, einer etwaigen Begründung und einer etwai-

gen Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/  

zugänglich, wenn der Gegenantrag unter der vorstehend angegebenen Adresse bis spä-

testens zum Ablauf des 29. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), zugegangen ist. Für die Frist-

wahrung ist der Eingang des Gegenantrags bei der Gesellschaft entscheidend. 

Die Gesellschaft ist nach § 126 Abs. 2 AktG unter bestimmten Voraussetzungen nicht 

verpflichtet, einen Gegenantrag und dessen Begründung zugänglich zu machen.  

Die Begründung eines zulässigen Gegenantrags braucht nicht zugänglich gemacht zu 

werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Der Vorstand der Gesell-

schaft behält sich vor, Gegenanträge und ihre Begründungen zusammenzufassen, wenn 

mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschlussfassung Gegenanträge stel-

len. 

Für Wahlvorschläge eines Aktionärs gelten die vorstehenden Absätze einschließlich der 

Angaben zur Adressierung sinngemäß mit der Maßgabe, dass der Vorstand den Wahl-

vorschlag gem. § 127 S. 3 AktG auch dann nicht zugänglich machen muss, wenn der Vor-

schlag nicht den Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort des Vorgeschlagenen angibt 
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(§ 124 Abs. 3 S. 4 AktG). Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern müssen auch 

dann nicht zugänglich gemacht werden, wenn ihnen keine Angaben zu Mitgliedschaften 

des vorgeschlagenen Kandidaten in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten im 

Sinne von § 125 Abs. 1 S. 5 AktG beigefügt sind. Angaben zu Mitgliedschaften von Auf-

sichtsratskandidaten in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirt-

schaftsunternehmen sollen beigefügt werden. 

Gegenanträge und Wahlvorschläge sowie sonstige Anträge können darüber hinaus auch 

während der Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation, mithin im Rahmen 

des Rederechts, gestellt werden.  

5.3 Recht zur Einreichung von Stellungnahmen gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 6, 130a Abs. 

1 bis 4 AktG  

Ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldete Aktionäre, die auch den Nach-

weis ihres Anteilsbesitzes ordnungsgemäß erbracht haben, bzw. ihre Bevollmächtigten, 

haben gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 6, 130a Abs. 1 bis 4 AktG das Recht, vor der 

Hauptversammlung Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung in Text-

form im Wege elektronischer Kommunikation über das passwortgeschützte HV-Portal 

einzureichen. 

Stellungnahmen sind in Textform als Datei im PDF-Format einzureichen und dürfen 

10.000 Zeichen (inklusive Leerzeichen) nicht überschreiten. Mit dem Einreichen erklärt 

sich der Aktionär bzw. sein Bevollmächtigter damit einverstanden, dass die Stellung-

nahme unter Nennung seines Namens im passwortgeschützten HV-Portal zugänglich ge-

macht wird. 

Die Stellungnahmen sind bis spätestens fünf Tage vor der Versammlung, also bis spätes-

tens 08. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs), einzureichen. Eingereichte 

Stellungnahmen werden, soweit nicht ausnahmsweise von einer Zugänglichmachung 

nach § 130a Abs. 3 Satz 4 AktG abgesehen werden darf, bis spätestens vier Tage vor der 

Hauptversammlung, also bis spätestens 09. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ), im passwortge-

schützten HV-Portal zugänglich gemacht. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung wer-

den ebenfalls im HV-Portal veröffentlicht. 

Für Fragen und Widersprüche sowie Gegenanträge und Wahlvorschläge gilt dagegen das 

in dieser Einberufung jeweils gesondert beschriebene Verfahren. Es wird darauf hinge-

wiesen, dass Fragen, Widersprüche, Gegenanträge oder Wahlvorschläge, die in einer 

Stellungnahme enthalten sind, aber nicht wie in dieser Einberufung beschrieben einge-

reicht wurden, unberücksichtigt bleiben. 
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5.4 Rederecht gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 7, 130a Abs. 5 und 6 AktG  

Zur Hauptversammlung ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre, die auch den Nach-

weis ihres Anteilsbesitzes ordnungsgemäß erbracht haben, bzw. ihre Bevollmächtigten, 

die elektronisch zu der virtuellen Hauptversammlung zugeschaltet sind, haben in der 

Hauptversammlung ein Rederecht, das im Wege der Videokommunikation ausgeübt 

wird. Ab Beginn der Hauptversammlung werden über das passwortgeschützte HV-

Portal, die Funktion für die Wortmeldung und die Antragstellung aktiviert, über die ord-

nungsgemäß angemeldete Aktionäre, die auch den Nachweis ihres Anteilsbesitzes ord-

nungsgemäß erbracht haben, bzw. deren Bevollmächtigte ihren Redebeitrag bzw. An-

trag anmelden können.  

Das Rederecht umfasst insbesondere auch das Recht, Anträge und Wahlvorschläge nach 

§§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3, 126 Abs. 1 und 127 AktG (wie vorstehend unter „Gegenan-

träge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3, 126 Abs. 1 

und 127 AktG “ beschrieben) zu stellen sowie das in der Hauptversammlung bestehende 

Auskunftsrecht (wie nachstehend unter „Auskunftsrecht gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 

Nr. 4, 131 Abs. 1 AktG“ beschrieben) geltend zu machen.  

Das Rederecht kann auch von bevollmächtigten Dritten eines Aktionärs ausgeübt wer-

den. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter üben das Rederecht 

nicht für die sie bevollmächtigenden Aktionäre aus.  

Für die elektronische Zuschaltung im Wege der Videokommunikation benötigen Aktio-

näre oder deren Bevollmächtigte einen Internetzugang sowie ein entsprechendes End-

gerät (z.B. Laptop, PC, Smartphone oder Tablet, jeweils mit Kamera und Mikrofon, auf 

die vom Browser aus zugegriffen werden kann).  

Personen, die sich über das HV-Portal für einen Redebeitrag bzw. eine Antragstellung 

angemeldet haben, werden im passwortgeschützten HV-Portal für ihren Redebeitrag 

bzw. ihre Antragsstellung freigeschaltet. Die Gesellschaft behält sich vor, die Funktions-

fähigkeit der Videokommunikation zwischen Aktionär bzw. Bevollmächtigtem und Ge-

sellschaft in der Versammlung und vor dem Redebeitrag bzw. der Antragstellung zu 

überprüfen und diese zurückzuweisen, sofern die Funktionsfähigkeit nicht sichergestellt 

ist. 

Der Versammlungsleiter kann die Reihenfolge der Redebeiträge bestimmen und ist er-

mächtigt, das Rederecht zeitlich angemessen zu beschränken. Er ist insbesondere be-

rechtigt, zu Beginn der Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs einen zeitlich 

angemessenen Rahmen für Redebeiträge festzusetzen. 
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5.5 Auskunftsrecht gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 4, 131 Abs. 1 AktG  

Auf Verlangen sind jedem Aktionär gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 4, 131 Abs. 1 AktG 

vom Vorstand Auskünfte über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie 

zur sachgemäßen Beurteilung der Gegenstände der Tagesordnung erforderlich sind. Die 

Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen 

der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen. Des Weiteren betrifft die Aus-

kunftspflicht auch die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen 

Unternehmen.  

Der Vorstand hat für das Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1a AktG vorgegeben, dass 

Fragen von ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären oder ihren Bevollmächtigten in 

deutscher Sprache bis spätestens drei Tage vor der Hauptversammlung, das heißt, bis 

Freitag, den 10. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ), im Wege der elektronischen Kommunika-

tion einzureichen sind.  

Zur Hauptversammlung nach Maßgabe des vorstehenden Abschnitts 3. „Voraussetzung 

für die Ausübung der Aktionärsrechte, Anmeldeverfahren und Nachweisstichtag“ ord-

nungsgemäß angemeldete Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten können ihre Fragen vo-

raussichtlich ab dem 23. Juni 2026 elektronisch über das passwortgeschützte HV-Portal 

unter 

https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/ 

übermitteln; eine andere Form der Übermittlung ist ausgeschlossen. Die Übermittlung 

von Fragen über das HV-Portal ist bis Freitag, den 10. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ), mög-

lich. Die notwendigen Zugangsdaten für das HV-Portal können die Aktionäre oder ihre 

Bevollmächtigten den Stimmrechtskarten entnehmen, die ihnen nach ordnungsgemä-

ßer Anmeldung übersandt werden. 

Ordnungsgemäß eingereichte Fragen und deren Beantwortung werden bis spätestens 

einen Tag vor der Hauptversammlung, das heißt, bis Sonntag, den 12. Juli 2026, 24:00 

Uhr (MESZ), auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/ 

zugänglich gemacht und bleiben auch während der gesamten Dauer der Hauptver-

sammlung zugänglich. Sind die Antworten einen Tag vor Beginn und in der Versammlung 

durchgängig zugänglich, darf der Vorstand gemäß § 131 Abs. 1c Satz 4 AktG in der Ver-

sammlung die Auskunft zu diesen Fragen verweigern. 
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Die Gesellschaft behält sich vor, Fragen nicht zugänglich zu machen, soweit sich der Vor-

stand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde oder wenn die Frage in we-

sentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irreführende Angaben oder wenn sie Be-

leidigungen enthält oder wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptver-

sammlung nicht teilnehmen und sich nicht vertreten lassen wird (§§ 131 Abs. 1c Satz 3, 

126 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, 3 und 6 AktG). 

Bei der Beantwortung und Zugänglichmachung von Fragen vor der Hauptversammlung 

kann der Name des Fragestellers nur offengelegt werden, wenn mit der Übermittlung 

der Frage ausdrücklich das Einverständnis zur Offenlegung des Namens erklärt wurde. 

Ein Anspruch auf Namensnennung besteht auch nach Erklärung des Einverständnisses 

nicht. 

Elektronisch zur virtuellen Hauptversammlung zugeschaltete Aktionäre bzw. deren Be-

vollmächtigte können in der virtuellen Hauptversammlung im Wege der elektronischen 

Kommunikation Nachfragen gem. § 131 Abs. 1d AktG zu allen vor und in der virtuellen 

Hauptversammlung gegebenen Antworten des Vorstands stellen; ferner können sie in 

der virtuellen Hauptversammlung gem. § 131 Abs. 1e AktG im Wege der elektronischen 

Kommunikation Fragen zu Sachverhalten stellen, die sich erst nach Ablauf der vorste-

henden Frist für die Einreichung von Fragen ergeben haben.  

Bitte beachten Sie, dass der Versammlungsleiter gemäß § 131 Abs. 1f AktG festlegen 

kann, dass das Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG, das Nachfragerecht gemäß 

§ 131 Abs. 1d AktG und das Fragerecht gemäß § 131 Abs. 1e AktG ausschließlich über 

die von der Gesellschaft angebotene Videokommunikation im HV-Portal auszuüben ist. 

In diesem Fall können Fragen und Nachfragen nur im Rahmen eines Redebeitrags i.S.d. 

Abschnitts 5.4 gestellt werden. Die Ausübung des Auskunftsrechts in der Hauptver-

sammlung ist ausschließlich am Tag der Hauptversammlung bis zu dem vom Versamm-

lungsleiter festgelegten Zeitpunkt möglich. 

Das Auskunftsrecht kann auch von bevollmächtigten Dritten eines Aktionärs ausgeübt 

werden. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter üben das Auskunfts-

recht nicht für die sie bevollmächtigenden Aktionäre aus.  

Die Gesellschaft behält sich vor, die Funktionsfähigkeit der Videokommunikation zwi-

schen Aktionär bzw. Bevollmächtigtem und Gesellschaft in der Versammlung zuvor zu 

überprüfen und die Wortmeldung zurückzuweisen, sofern die Funktionsfähigkeit nicht 

sichergestellt ist.  

Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, das Auskunftsrecht in der Hauptversammlung 

zeitlich angemessen zu beschränken. Er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn der 
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Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen Rahmen 

für Fragebeiträge festzusetzen.  

Unter den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Voraussetzungen darf der Vorstand die Aus-

kunft verweigern. 

§ 131 Abs. 4 Satz 1 AktG bestimmt, dass dann, wenn einem Aktionär wegen seiner Ei-

genschaft als Aktionär eine Auskunft außerhalb der Hauptversammlung gegeben wor-

den ist, diese Auskunft jedem anderen Aktionär bzw. dessen Bevollmächtigten auf des-

sen Verlangen in der Hauptversammlung zu geben ist, auch wenn sie zur sachgemäßen 

Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung nicht erforderlich ist. Im Rahmen der 

virtuellen Hauptversammlung wird gewährleistet, dass jeder elektronisch zu der Ver-

sammlung zugeschaltete Aktionär bzw. Bevollmächtigte sein Verlangen nach § 131 Abs. 

4 Satz 1 AktG nach seiner Wahl in einem Redebeitrag per Videokommunikation 

und/oder im Wege der elektronischen Kommunikation über das HV-Portal unter Ver-

wendung der Schaltfläche "Verlangen nach § 131 Abs. 4 AktG" übermitteln kann. Derar-

tige Verlangen sind über das HV-Portal ab der Eröffnung der Hauptversammlung bis zu 

deren Schließung durch den Versammlungsleiter möglich, im Rahmen eines Redebei-

trags per Videokommunikation hingegen nur im Rahmen der Aussprache. 

§ 131 Abs. 5 Satz 1 AktG bestimmt, dass dann, wenn einem Aktionär bzw. dessen Bevoll-

mächtigtem eine Auskunft verweigert wird, er verlangen kann, dass seine Frage und der 

Grund, aus dem die Auskunft verweigert worden ist, in die Niederschrift über die Ver-

handlung aufgenommen werden. Im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung wird ge-

währleistet, dass jeder elektronisch zu der Versammlung zugeschaltete Aktionär bzw. 

Bevollmächtigte sein Protokollierungsverlangen nach § 131 Abs. 5 Satz 1 AktG nach sei-

ner Wahl in einem Redebeitrag per Videokommunikation und/oder im Wege der elekt-

ronischen Kommunikation über das HV-Portal unter Verwendung der Schaltfläche "Rüge 

nach § 131 Abs. 5 AktG" übermitteln kann. Derartige Verlangen sind über das HV-Portal 

ab der Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versamm-

lungsleiter möglich, im Rahmen eines Redebeitrags per Videokommunikation hingegen 

nur im Rahmen der Aussprache. 

Gemäß § 118a Abs. 1 S. 2 Nr. 5 AktG wird die Gesellschaft den Bericht des Vorstands 

oder dessen wesentlichen Inhalt bis spätestens Montag, den 6. Juli 2026, 24:00 Uhr 

(MESZ), über die Internetseite der Gesellschaft unter  

https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/ 

zugänglich machen. 
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5.6 Widerspruchsrecht gemäß § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 AktG 

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre, die auch den Nachweis ihres Anteilsbesitzes 

ordnungsgemäß erbracht haben, bzw. ihre Bevollmächtigten haben das Recht, Wider-

spruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung im Wege der elektronischen Kommu-

nikation zu erklären. Der Widerspruch kann während der gesamten Dauer der virtuellen 

Hauptversammlung bis zu ihrem Ende ausschließlich im Wege der elektronischen Kom-

munikation über das HV-Portal zu Protokoll des Notars erklärt werden. Der Notar hat 

die Gesellschaft zur Entgegennahme von Widersprüchen über das HV-Portal ermächtigt 

und erhält die Widersprüche über das HV-Portal. 

Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können keine Widersprüche gegen Be-

schlüsse der Hauptversammlung zu Protokoll des die Hauptversammlung beurkunden-

den Notars erklären.  

6. Veröffentlichungen auf der Internetseite 

Diese Einberufung, die der Hauptversammlung vorzulegenden Unterlagen und die wei-

teren in § 124a AktG genannten Informationen sind im Internet unter  

https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/ 

veröffentlicht.  

7. Informationen zum Datenschutz für Aktionäre 

Die PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft, Friedrich-Ebert-Anlage 3, 60327 Frank-

furt am Main, ist datenschutzrechtlich verantwortlich für die Verarbeitung der perso-

nenbezogenen Daten ihrer Aktionäre anlässlich der Hauptversammlung. 

Die PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten 

auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze, um den Aktionären und Aktionärsver-

tretern die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. 

Diese Daten umfassen Name, Wohnort bzw. Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, 

Aktiengattung, Besitzart der Aktien, Nummer der Stimmrechtskarte, die Abgabe etwai-

ger Briefwahlstimmen und die Erteilung etwaiger Stimmrechtsvollmachten und –wei-

sungen von Aktionären und Bevollmächtigten. Je nach Lage des Falls kommen auch wei-

tere personenbezogene Daten in Betracht. 

Soweit diese personenbezogenen Daten nicht von den Aktionären im Rahmen der An-

meldung zur Hauptversammlung angegeben wurden, übermittelt die depotführende 

Bank deren personenbezogenen Daten an die Gesellschaft. Die personenbezogenen Da-

ten werden auch bei der Übermittlung von Vollmachten und -weisungen sowie Brief-

wahlstimmen erfasst, ferner bei der Nutzung des HV-Portals. 
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Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Aktionäre und Aktionärsvertretern 

ist für deren Teilnahme an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. Für die Ver-

arbeitung ist die PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft die verantwortliche Stelle. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) Datenschutz-Grundver-

ordnung i.V.m. §§ 118 ff. AktG (in der für die Durchführung dieser Hauptversammlung 

jeweils maßgeblichen Fassung). 

Daneben werden personenbezogene Daten auch zu organisatorischen und statistischen 

Zwecken verarbeitet. Die Verarbeitung zu organisatorischen und statistischen Zwecken 

erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) Datenschutz-Grundverordnung und 

dient den berechtigten Interessen der Gesellschaft an der geordneten Durchführung der 

Hauptversammlung sowie an der Erfassung ihrer Aktionärsstruktur. 

Die Dienstleister der PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft, die zum Zwecke der 

Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten von der PITTLER Ma-

schinenfabrik Aktiengesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, die für die Aus-

führung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind, und verarbeiten die Daten 

ausschließlich nach Weisung der PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft im Rah-

men einer schriftlich vereinbarten Auftragsdatenvereinbarung. Im Übrigen werden per-

sonenbezogene Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften den Aktionären und Ak-

tionärsvertretern zur Verfügung gestellt. 

Die personenbezogenen Daten werden gespeichert, solange dies gesetzlich geboten ist 

oder die Gesellschaft ein berechtigtes Interesse an der Speicherung hat, etwa im Fall 

gerichtlicher oder außergerichtlicher Streitigkeiten aus Anlass der Hauptversammlung. 

Anschließend werden die personenbezogenen Daten gelöscht. 

Die Aktionäre und Aktionärsvertreter haben unter bestimmten gesetzlichen Vorausset-

zungen ein Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkungs-, Widerspruchs- und Löschungs-

recht bezüglich ihrer personenbezogenen Daten bzw. deren Verarbeitung sowie ein 

Recht auf Datenübertragbarkeit nach Kap. III der Datenschutz-Grundverordnung. Diese 

Rechte können Sie gegenüber der PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft unent-

geltlich über die folgenden Kontaktdaten geltend machen: 

PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft 

Vorstand  

Friedrich-Ebert-Anlage 3,  

60327 Frankfurt am Main 

E-Mail: mh@pittler-maschinenfabrik.de 

Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach 

Art. 77 Datenschutz-Grundverordnung zu.  
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Frankfurt am Main, im Juni 2026 

 

PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft 

Der Vorstand 


